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Vorwort. 

Die im Jahre 1986 vollendete Apdämmung der Eider machte den Weg 

für alle zur Ertragssteigerung notwendigen wasser- und bodenwirtschaftlichen 

Maßnahmen in dem 42000 ha großen Niederungsgebiet der Eider frei. Bei 

Beginn der Eiderabdämmung wurde zwar mit nachhaltigen günstigen Ver­

änderungen des Wasserhaushaltes in der abgedämmten Eider gerechnet, und 

dementsprechend wurden zunächst allgemeine wasserwirtschaftliche und 

bodenwirtschaftliche Pläne aufgestellt. Ihre Durchführung aber sollte den sidt 

allmählich einstellenden Bedürfnissen angepaßt werden. U eber alle Erwar­

tungen hinaus wirkte die Eiderabdämmung so schnell und einschneidend auf 

die Binnenwasserstände der Eiderniederung, daß zur Vermeidung von Nach­

teilen schnellstens alle Mittel und Kräfte angesetJt werden mußten, um 

in der Gestaltung der Binnenwasserwirtschaft und den landwirtschaft­

lichen Folgearbeiten am Einzelgrundstück mit den Wirkungen der Ab­

dämmung Schritt zu halten. Als vordringlich stellte sich eine sorgsame und 

vorsichtige landwirtschaftliche Behandlung des plötJlich wasserfrei gewordenen 

Bodens der Niederung heraus. Falsch angesetJte Arbeiten am Boden hätten 

-den Erfolg der ganzen Maßnahme entscheidend schädigen können. Die richtige 

Bearbeitung und N utJung des Bodens setJte wiederum seine gründliche Kennt­

nis voraus. 

War die Eiderabdämmung eine rein wasserwirtschaftliche Aufgabe ge­

wesen, so machten sich, bei den ihr notwendig folgenden kleineren wasser­

wirtschaftlichen Maßnahmen die Forderungen der Boden- und Betriebs­

wirtschaft geltend. Als erste planende Maßnahme wurde deshalb bereits im 

Winter 1936/37 die gesamte Eiderniederung nach ihrem derzeitigen Zustand, 



insbesondere nach den für die Bodenbewirtschaftung wichtigen Umständen 

untersucht. Die wichtigsten Folgerungen aus den Ergebnissen dieser Unter­

suchung wurden den beteiligten GrundstücksbesitJern übermittelt. Die Inangriff­

nahme dieser dringenden, dem Boden und seiner vollen N utJung dienenden 

Arbeiten zwangen jeden beteiligten Bauern, nunmehr auch aus der verän­

derten BodennutJung die Folgerungen für seinen gesamten Betrieb zu ziehen. 

Der überörtlich planende Betriebswirtschaftler hatte darüber hinaus auf die 

Neuausrichtung der Wirtschaft in den einzelnen Gemarkungen zu sehen. So 

wurden die zu Beginn zwangsläufig durchgeführten Einzelarbeiten zum Aus­

gangspunkt der im vorliegenden AufsatJ sinnvoll zusammengefaßten Planung. 

Die landwirtschaftliche Planung im Eidergebiet verdankt ihre Entstehung 

einem Auftrag des Herrn Reichsministers für Ernährung und Land-

. wirtschaft, der auch die für diese Untersuchungen notwendigen Mittel be­

reitstellte. Die im engsten Einvernehmen zwischen staatlichen Behörden und 

Reichsnährstand geleistete Arbeit bringt besonders sinnfällig zum Ausdruck, 

daß eine Landeskulturmaßnahme, die ihren Ausgangspunkt zunächst in ein­

schneidenden Eingriffen der Wasserwirtschaft in die Landeskultur hat, in 

Planung und Ausführung nur als Gemeinschaftsarbeit aller beteiligten FaCh­

gebiete erfolgreich durchgeführt werden kann. Sie zeigt weiter, was auch in 

dem demnächst folgenden "Eiderheft" zum Ausdruck kommen wird, daß die 

Planung in der vorgeschlagenen Form vor Beginn 4er praktischen Durch­

führung in großen Zügen abgeschlossen sein muß. Erst wenn aus der Planung 

das letJte Ziel klar erkannt ist, kann der Weg dahin restlos freigemacht 

werden. 

Kiel, den 20. Dezember 1938. 

Der Herausgeber. 
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I. Ziel und Aufgabe. 

Mit der Fertigstellung der Eiderabdämmung im August 1936 war vom 
Hochwassersclmt:) her die grundlegende Vorausset:)ung für eine umfassende und 
planmäßige Neuordnung der landwirtschaftlichen Verhältnisse im gesamten 
Eidergebiet oberhalb der Abdämmung gegeben. Hauptaufgabe war nunmehr, 
diese Neuordnung in der gesamten Eiderniederung gründlich und folgerichtig 
durchzuführen. 

Diese Aufgabe zerfällt in die drei Hauptabschnitte der was s e r wir t -
s c h a f t I ich e n, 1 a n d wir t s c h a f t li c h e n und sie d I u n g s pol i -
t i s c h e n Maßnahmen. Für alle drei Arbeitsrichtungen braucht man zur 
erfolgreichen Durchführung die genaueste Kenntnis der gegebenen Voraus­
set:)ungen sowie die Erkenntnis der Einheit und der Notwendigkeit engsten 
einheitlichen Zusammenwirkens auf ein gern ein sam e s großes Z i e 1. 
Nur so können die gesteckten Einzelziele und auch das let:)te gemeinsame 
Ziel richtig entwickelt und erreicht werden. 

Auf Veranlassung und im Auftrage des Oberpräsidenten der Provinz 
Schleswig-Holstein mußte daher in dem "Gesamtbeteiligungsgebiet der be­
stehende Zustand im Augenblick der Abdämmung von Wasser, Boden, Pflanze, 
Betrieb, Gemeinde und Gemarkung" schnellstens erfaßt werden. Erst auf 
dieser Grundlage ist es möglich, die Gesamtaufgabe in ihren verschiedenen 
Arbeitsrichtungen folgerichtig und planvoll abzuleiten, die let:)ten Entschei­
dungen zu treffen und somit einen zweckmäßigen G e sam t a r bei t s - und 
- b e wir t sc ha f tun g s p I an aufzustellen. Eine spätere zweite Ueber­
prüfung - etwa nach 10 Jahren - ergibt die Möglichkeit, zu vergleichen und 
festzustellen, ob und inwieweit die sich aus der ersten Erhebung ergebenden 
Folgerungen ausgeschöpft sind. Insbesondere wird dann auch festzustellen sein, 
ob mit den durchgeführten Maßnahmen die erhoffte Ertragssteigerung und die 
verbesserte Betriebsgestaltung in vollem Umfange erreicht ist. 

Aus einer solchen Aufgabenstellung heraus ergibt sich dann auch ohne 
weiteres die Ein h e i t der Auf gab e und ihr erD u r c h f ü h run g 
vom Anfang bis zum fertigen Abschluß, von der Erhebung über die Gestaltung 
und Durchführung bis zur laufenden Ueberwachung nach der Fertigstellung, 
von den wasserwirtschaftlichen über die landwirtschaftlichen zu den siedlungs­
politischen Maßnahmen. Aus diesem Blickpunkt entwickelt sich aber auch 
folgerichtig die Notwendigkeit zum Beschrei ten neuer Wege und 
zur Anwendung erweiterter Verfahren. Der entscheidende Schritt 
hierzu ist für die Lösung der Eiderfrage bewußt getan. 

Ausgangspunkt für den neuen Weg war der 10-Jahresplan des Oberprä­
sidenten der Provinz Schleswig-Holstein, der erstmalig die großen Aufgaben­
gruppen des Küstenschut:)es, der landeskulturellen Aufgaben in den Marschen 
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führer oder Bürgermeister leistet Hilfsstellung zur schnelleren Orientierung 
im Gelände und gibt in Zweifelsfragen Aufklärung. 

Bei Beginn der Schät3ung sind die Schät3ungsausschüsse zunächst angelerrit 
und einheitlich ausgerichtet. Während der Durchführung erfolgt alle zwei bis 
drei Wochen eine Ueberprüfung und Gleichschaltung der Schät3ungsarbeit auf 
Gründlichkeit, Genauigkeit und Gleichmäßigkeit. Diese Maßnahme ist not­
wendig, um der Gefahr einer verschiedenartigen Bewertung vorzubeugen. 

Die Tageseinteilung ist durchweg eingestellt auf 

1. die Schät3ungsarbeit im Gelände von morgens bis nachmittags etwa 2 Uhr, 

2. die Eintragung in die Tagesabschnittslisten und das Einzeichnen in die 
Katasterkarten am Spätnachmittag und Abend. 

Auch diese Arbeit wird laufend überholt und gleichgerichtet. 

Bei Beginn der Schät3ungstätigkeit ist jedem Schät3er eme besondere 
"Anleitung" an die Hand gegeben (s. Seite 29-31). Diese Anleitung war 
von Anfang bis Ende der Arbeit bindend. 

Die für Folgearbeiten und Ertragssteigerung hauptsächlich bestimmenden 
Umstände "Bodenzone" gleich "Bodenart + Bodenzustandsstufe + Wasser­
stufe" und "Pflanzenzone" sind in einer "B 0 den kar t e" (Abb. 1) und 
einer "P f I a n zen kar t e" (Abb. 2) übersichtlich festgehalten. Die beiden 
Kartenbeispiele sind verkleinerte Bildabzüge der Katasterkarten 1 : 5000. Das 
Verfahren der Einzeichnungen und Eintragungen ist ähnlich wie bei der 
Reichsbodenschät3ung und aus der Anleitung (Seite 29-31) ersichtlich. Die fer­
tigen Karten geben rückschließend auch ein genaues Bild über das Vorgehen 
der Schät3ungsausschüsse im Gelände (Kontrollstücke, Bodenzonen, Pflanzen­
zonen, Tagesabschnitte). 

Für die einzelnen Schät3ungsumstände sind besondere Be u r t eil u n g s -
schlüssel aufgestellt (s. Seite 32-34). Diese sind einfach und leicht verständ­
lich gehalten, genügen aber für den praktischen Gebrauch. 

Die tägliche Durchschnittsleistung eines Schät3ungsausschusses beträgt rund 
100 ha, einschließlich restloser Aufarbeitung in . den Tagesabschnittslisten 
und Karten. Vier Schät3ungsausschüsse leisten demnach täglich rund 400 ha. 
Für 'das Gesamtgebiet von rund 40 000 ha sind also rund 400 Schät3ungstage 
erforderlich. Bei gleichzeitigem Einsat3 von 4 Schät3ungsausschüssen ist somit 
ein Gebiet von rund 40000 ha in 100 Arbeitstagen bewältigt. Die Schät3ung 
begann Ende September 1936 und war Mitte April 1937 beendet. Dabei sind 
längere Zeiträume an Arbeitsausfall infolge Frostperioden, starker Nieder­
schläge mit Ueberschwemmungen und Krankheiten einzurechnen. Durch diese 
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Bodenzone Einheits. Geldbetrag 
Gruppe Wasserstufe ha Gegenstand preis je ha insges. 

Pflanzenzone 
RM RM 

Titel IV: Bleibendes Grünland mit 
Umbruch und Heuansaat 

1. Umbruch: 21/2 Tage je 16 RM 40,- 6640,-
2. Bestellungsarbeiten: 

a) 2 Arbeitsgänge eggen = 
6 Gespannstunden lO,- 1660,-

b) drillen = 21/ 2 Gespann. 
stunden mit 2 Mann 5,60 930,-

4{ 
L 11 3 u. LIII 

} 
c) 2 mal Saategge = 2 Gespann. 

mit P4 166 stunden 3,20 531,-
LIMo 3 mit P4 d) 1 mal Walze = 2 Gespann. und P5 stunden . . . . . 3,20 531,-

3. 40 dz Ätzkalk (in 2 Gaben 
je 2,70RM) lO8,- 17928,--

4. 4 dz Rhenaniaphosphat 
je 8,50 RM 34,- 5644,--

5. 2,5 dz 4O% iges Kalisalz 
je 8,30 RM 20,75 3444,-

6. Saatmischung (Klee und Gras) 60,- 9960,-

Summe Titel IV: 284,75 47268,--

Titel V: Vollständige Neukultur 

1. Umbruch: 3 Tage je 1 Gespann 
je 16 RM 48,- :3840,-

2. Scheibeneggen oder Fräse = 
3 Tage je 1 Gespann je 16 RM 48,- 3840,-

3. 1,50 dz Moorhafer je 30 RM 45,- 3600,-
4. Drillen = 21/ 2 Gespannstunden 

5 { 

Ödland (Moor) 

1 

mit 2 Mann 5,60 448,-

und Rethland 5. 2 mal Saategge = 2 Gespann. 
(ohne 120 ha stunden. . . . . . . 3,20 256,-
Hochmoor, die 80 

6. 1 mal schwere Walze = 
zunächst außen. 3 Gespannstunden . 4,80 384,-
vor bleiben) 

7. 80 dz Kalkmergel je 1,30 RM lO4,- 8320,-

8. Vorratsdüngung (über 3 Jahre) 
a) 10 dz Rhenaniaphosphat 

je 8,50 RM 85,- 6800,-
b) 8 dz.40 %iges Kalisalz 

je 8,30 RM 66,40 5312,-

9. Saatmischung (Klee und Gras) 60,- 4800,-

Summe Titel V: 470,- 37600, 



Zusammenstellung I 

(einsehl. Eigenleistung) 

Titel I: Zukünftiges Ackerland 
(mit Dränage 207424 RM) . 50624,- RM 

Titel I1; Bleibendes Grünland 
ohne Verwundung und Umbruch 112600,- RM 

Titel III: Bleibendes Grünland 
mit Verwundung und Neuansaat 42060,- RM 

Titel IV: Bleibendes Grünland 
mit Umbruch und Neuansaat . 47 268,- RM 

Titel V: Vollständige Neukultur . 37600,- RM 

Titel I: 

Titel II: 

Titel III: 

Titel IV: 

Titel V: 

------------------------------Gesamtsumme 290152,- RM 

Zusammenstellung II 
(abzüglich Eigenleistung) 

50624,00 12544,00 38080,00 RM 

112600,00 - 48000,00 64600,00 RM 

42060,00 8 170,20 33889,80 RM 

47268,00 10292,00 36976,00 RM 

37600,00 0,00 37600,00 RM 

Gesamtsumme = 211 145,80 RM 

Erläuterungsbericht 

zum 
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Entwurf der landwirtschaftlichen Folgemaßnahmen 
in der Gemarkung Y. 

Die Verteilung der vorhandenen Bodenarten, Bodenzustandsstufen und 
Wasserstufen der Gemarkung ist aus der zugehörigen Bodenkarte*) ersichtlich. 

Von der 1500 ha großen Gesamtfläche sind rund 62 ha Gebäude-, Hof­
flächen und Wegeland. Die dann verbleibende Fläche von 1438 ha besteht 
ge gen w ä r t i g nach der vorgenommenen Bestandsaufnahme aus 1238 ha 
Grünland, 184 ha Oedland (Hoch- und Uebergangsmoor) und 16 ha Rethland. 
Von den 184 ha Oedland sind rund 120 ha Hochmoor, dessen Kultivierung 

*) Kartenmappe, Anlage AI. 

2 
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zunächst zurückgestellt wird und im Entwurf unberücksichtigt bleibt. Nach 
Abzug der 62 ha Wegeflächen usw. und der 120 ha unkultivierten Hochmoor­
flächen ver b lei b t eine Fläche von 1318 ha, die dem Entwurf zu Grunde liegt. 

Die Aufgliederung dieser Flächen in einzelne Gruppen ist bedingt durch 
die notwendigen praktischen Maßnahmen unter Berücksichtigung des gegen­
wärtigen Zustandes und des zukünftigen Nu§ungszieles. Unter Beachtung der 
gegebenen Bodenarten, Bodenzustandsstufen, Wasserstufen und Pflanzenzoneti 
kommen die folgenden fünf Gruppen in Betracht: 

Gruppe 1: Zukünftiges Ackerland 448 ha 

Gruppe 2: Bleibendes Grünland ohne Verwundung und Umbruch 400 ha 

Gruppe 3: Bleibendes Grünland mit Verwundung und Neuansaat 153 ha 

Gruppe 4: Bleibendes Grünland mit Umbruch und Neuansaat 166 ha 

Gruppe 5: Vollständige Neukultur (Oedland und Rethland) 80 ha 
---.;.------

Zusammen 1247 ha 

Die fehlenden 71 ha (1318-1247) sind schon je§t in gutem Kultur­
zustand und bedürfen keiner landwirtschaftlichen Folgemaßnahmen. 

Die Kennzeichnung der einzelnen Gruppen im Entwurf ist mit Buch­
staben und Zahlen vorgenommen, wie sie bei der Reichsboden- und Eider­
schä§ung gebräuchlich sind. 

Außer Boden, Wasser und Pflanze sind für die Ueberlegungen zur Auf­
stellung eines Entwurfes der' landwirtschaftlichen Folgemaßnahmen noch 
weiter maßgeblich bestimmend 

1. die Wegeverhältnisse, die nach der Neuordnung gegeben sind, 

2. die Besi§verhältnisse und die Lage der Grundstücke zum Hof, 

3. die betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten: 

Die bisherige Nu§ung im Auftragsgebiet war hauptsächlich bestimmt 
durch die ungünstige Wasserstufe und durch das Eigentumsrecht vieler aus­
wärtiger Besi§er. Diese beiden Umstände bedingten eine einseitige Nu§ung 
als Grünland. Die Bodenbenu§ungserhebung zeigt im Gesamtgebiet für 1935 
nur 14 ha und für 1936 nur 19,65 ha Ackerland. Die gesamte übrige Fläche 
ist Wiese und Weide. 

Das Ziel der Neuordnung muß die Schaffung mög­
lichst vieler lebensfähiger, vielseitig eingestellter 
und i n n e r 1 ich g e s und erB e tri e b e sei n. 

Die Verbesserung der Wegeverhältnisse sowie eine gründliche Aenderung 
der Besi§verhältnisse und Grundstückslage zum Hofe (Umlegung,Siedlung 
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Für den Entwurf der w a: s s er wirts c haft I ich e n Maß nah m e n 
ist die in der Bestandsaufnahme (s. Seite 25-28) für jedes Einzel­
grundstück erfaßte "Bodenart, Wasserstufe, Grabenzustand, Grüppelzustand 
und zukünftige Nutwng vom Boden her" (neben betriebswirtschaftlichen über­

legungen) von ausschlaggebender Bedeutung. 

Das "G u t ach t end e s R e ich s näh r s ta n des übe r die t rag -
bar e Bel ast u n g" ist je13t nicht mehr von mehr oder weniger genauen 

Schä13ungen abhängig, sondern hat in der Bestandsaufnahme - hier zunächst 

vom einzelnen Grundstück - eine gründliche und sichere Beurteilungsgrundlage. 

Es bleibt zu prüfen, wieweit die Erhebungen zum Zwecke einer betriebs­
wirtschaftlichen Neuordnung in Zukunft mit der Erhebung der Umlegungs­

behörde und der Reichsbodenschä13ung gemeinsam vorgenommen und dadurch 

die Gesamtfeststellungen wesentlich vereinfacht werden können. 

In der Ertragswertzahlder Bodenschä13ung ist der Grundstückswert im 

Augenblick des Beginnes sämtlicher geplanter Maßnahmen verhältnismäßig 
festgehalten. Es ist je13t noch erforderlich, einen Wertschlüssel zum einzelnen 

Punkt der Ertragswertzahl zu finden, der -vervielfacht mit der Wertzahl -
dem "gemeinen" oder "volkwirtschaftlich gerechten" Wert der Grundstücke 
entspricht. Damit ist dann der absolute Ausgangswert vom Wasser und Boden 
her gegeben. Da hierbei aber noch nicht der Kulturzustand des Grundstückes 
berücksichtigt ist, muß je13t die P-Zahl (Pflanzenzone) als bester, sichtbarer 
Ausdruck dieses Kulturzustandes für die Feststellung des gerechten Wertes 
mit herangezogen werden. Um die P-Zahl in eine feste verhältnismäßige und 
absolute Beziehung zur Ertragswertzahl und ihrem Wertschlüssel beziehungs­
weise ihrem vervielfachten absoluten Grundstückswert zu se13en, ist es zweck­
mäßig, P 3 gl e ich Null zu halten. Für Grundstücke mit P 2 zum Bei­
spiel ergibt sich dann 

a) für die ab sol u te Wertbestimmung ein Zuschlag zum "gemeinen" oder 
"volkswirtschaftlich gerechten" Grundstückswert um die Höhe des Wert­
betrages der normalen, durchschnittlichen Aufwendungen (an Düngung, 
Pflege u. a. m.), die erforderlich sind, um den Kulturzustand von P 3 auf 
P 2 zu bringen; 

b) für die ver hält n i s m ä ß i ge Wertfeststellung ein Zuschlag zur Ertrags­
wertzahl der Bodenschä13ung von soviel Wertpunkten, als der Wertschlüssel 
enthalten ist in dem Wertbetrag der normalen, durchschnittlichen Aufwen-
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Anleitung 
zu den Ein tr a gun gen und Auf z eie h nun gen des ein zeIn e n 
Schätzungs ausschusses im Niederungsgebiet der Eider. 

(H erb s t - W i n t e r 1 9 3 6) 

Kar t e P) (Abb. 1, hinter Seite 30; B 0 den kar t e, aufgezogen) dient 
grundsätJlich nur zur F estlegung der B 0 den z 0 n e n. Einzutragen sind als: 

a) Geschlossene schwarze Linie (blau1
) die Linie des Tagesabschnittes in ge­

nügenderStärke und Breite, so daß sie sich klar heraushebt; desgleichen die 
Nummer des Tagesabschnitts in römischen Zahlen und dahinter das Datum 
in Klammern. 

b) Punktierte Linie (roe) die Umrandung der Kontrollstücke und das Kreuz 
oder der Punkt der Bohr- oder Grablöcher in den Kontrollstücken. Bei den 
Nachgrablöchern außerhalb der Kontrollstücke ist ebenfalls ein rotes Kreuz 
oder ein roter Punkt zu setJen, wenn eine neue Bodenart oder -stufe auftritt. 

c) Gestrichelte (Eisenbahn-) Linie (grün1
) die Grenzen der Bodenzonen in ge­

nügender Schärfe und Breite; die grüne Umrandung des gesamten Niede­
rungsgebietes kann unterbleiben. 

d) (Braun1
) die Umrandungslinien der Dorflage und solcher Ackergrundstücke 

oder -bezirke, die als erhöhte Inseln in der Grünlandniederung liegen. In 
diese braunumrandeten Bezirke ist mit Braunstift einzutragen in der Dorf­
lage die Bezeichnung D 0 r f, auf der Ackerinsel oder -halbinsel die Be­
zeichnung G e e s t. 

e) Schwache geschlossene Linie die Grenzen der Grundstücke, die zur Zeit als 
Acker genutJt werden. 

f) Bleistift 

1. Die Beschriftung der Grablöcher, zum Beispiel Mo IIaa = 35. 

2. Die Beschriftung der Bodenzonen in großen Buchstaben und Zahlen, 
zum Beispiel L II a2 = 52. 

3. Ein oder zwei Kreuze über die vorhandenen Grabenlinien. 

4. Schraffieren des Oedlandes (einschließlich Moor) 0 h n e irgendwelche 
Umrandung. 

5. Punktieren der Rethländereien 0 h n e irgendwelche Umrandung. 

1) In den Originalkarten sind die Grenz- und Umrandungslinien z. T. fa r bi g gehalten. 
Die vorhandenen Farben sind hier in Klammern angegeben. . 

2) A n m e r k u n gen z u Kar t e I. 
1. Die Niederungsgebiete sind in den vorliegenden Karten durch eine gestrichelte Linie 

abgegrenzt; sämtliche Grundstücke sind möglichst bis zu dieser Linie zu beurteilen und 
zu erfassen. 

2. Die Kartenblattgrenzen sind oft unklar. Es besteht vorläufig jedoch keine Möglichkeit. 
diese Grenzen überprüfen und nachzeichnen zu lassen. Es muß versucht werden, die 
fehlende Klarheit durch Vergleich der Parzellennummern selbst zu verschaffen. 

3. Bei der Festlegung der Grenzen für die Bodenzonen ist möglichst nur mit geraden Linien 
zu arbeiten; stark gekrümmte oder wellige Linien sind zu vermeiden. ' 
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Kar tell (Abb. 2, hinter Seite 30; Pflanzenkarte) dient grund­
sä!)lich nur zur Feststellung der P f 1 a n zen z 0 n e n. Einzutragen sind als: 

a) Starke geschlossene Linie (blau) die Umrandung des Tagesabschnittes mit 
Nummer und Datum. 

b) Schwache geschlossene Linie (grün) die Grenzen der Pflanzenzonen. Falls 
solche nicht klar vorhanden sind und - wie wohl oft - ein Tagesabschnitt 
von einer Pflanzenzone beherrscht wird, sind nur die abweichenden Bezirke 
mit Grün klar zu umranden. In den einzelnen grün umrandeten Bezirk 
(oder Parzelle) kommt - ebenfalls mit Grün - zum Beispiel P2 oder P4• 

c) Gestrichelte Linie die Grenzen der Grundstücke, die zur Zeit als Acker 
genu!)t werden. 

d) Dorflage und "Geestinsel", sowie "Oe4land" und "Rethland", wie auf 
Karte 1*). 

Das T _a g e b u c h enthält alles und ist sorgfältig und vollständig 
zu führen. Es wird nach Abschluß der Arbeiten zusammen mit den Karten für 
die Auswertung zur Verfügung gestellt und dem Beauftragten überlassen. 
Nummer des Tagesabschnitts und Datum ist hier zweckmäßig bl a u zu 
unterstreichen. 

Das Tagebuch enthält: 

1. An Ueberschriften: 
a) Kartenblattnummer, 
b) Gemarkung, 
c) Datum der Schä!)ung. 

2. An Spalten: [Klammerausdruck () bedeutet Abkürzung im Tagebuch] 

a) Parzellennummer (Parz.), 
b) Größe der Parzellen (Größe), 
c) Bodenstufe, 
d) ] e tz i geN u t z u n g s art: Acker, Grünland (Grünl.), 

Pflanzenzone (P), Grabenzustand (Ga), Grüppelzustand (Gü), 
Ueberschwemmungszustand (ü), Grabenlänge (Grabenl.) . 

.3. In haI t s ver z e ich n i s. 

Z usa m m e n s tell u n g des Tag e s a b s c h n i t t e s. 

Hierbei ist möglichst weitgehende Arbeitsteilung zwischen den Beteiligten 
vorzunehmen. Im übrigen ist zu beachten: 

*) Die Werte der Karte 11 können im Hause eingetragen werden. 



Bodenkarte 

Abbildung 1 



Pflanzenkarte 

Abbildung 2 
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1. Die Par zell e n n u m m ern sind an Hand der Karte in laufender 
Folge einzutragen; doch ist von vornherein festzustellen, ob eine, zwei oder 
drei waagerechte Linien benötigt werden. Dieses ist der Fall, wenn zum 
Beispiel zwei Bodenarten und drei Pflanzenzonen vorhanden sind. 

2. Die Par zell eng r ö ß e ist möglichst genau an Hand der Deichkata­
ster der Verbands vorsteher oder der Grundsteuermutterrolle der Gemeinde 
festzustellen. Bei Benut>ung der let>teren ist ein örtlicher Kenner der Besit>­
verhältnisse heranzuziehen. Für solche Grundstücke, wo Deichkataster und 
Grundsteuermutterrolle versagen, ist die Größe schät>ungsweise mit Hilfe 
von Karte und Zollstock zu erfassen. 

3. Die Nut zu n g s art ist, soweit Zweifel bestehen, mit dem zuständigen 
örtlichen Begleiter zu besprechen (Grünland, das augenblicklich gepflügt 
und auf ein paar Jahre als Acker genut>t wird, bleibt Grünland). 

4. B 0 den art und - s tu f e ergeben sich aus Tagebuch und Bodenkarte . 
. Vielfach wird ein Grundstück zwei oder mehrere enthalten; dann ist der 
Bruchteil zu schät>en und die Bruchzahl vor die Bezeichnung zu stellen, 
zum Beispiel 113 Mo H. 

5. Die Was s e r s tu feist ersichtlich aus dem Tagebuch und der Bodenkarte. 

Bei mehreren Stufen in einem Grundstück gilt dasselbe wie bei den Boden­
stufen. 

6. Die Pflanzenzonen ergeben sich aus dem Tagebuch und der Pflanzen­

karte. Auch hier kommt die Bruchzahl vor die Zonenzahl, falls mehrere 

Zonen in einem Grundstück vorhanden sind. 

7. Der G r a ben - und G r ü p p e 1 z u s t a n d ist ersichtlich aus dem 
Tagebuch. Im übrigen gilt dasselbe wie unter 5. und 6. 

8. Die G r a be,n 1 ä n geist zu dem einzelnen Grundstück mit dem Zoll­

stock auf der Karte zu erfassen. Es darf aber nicht ein Grabenstück zweimal 

verrechnet werden. 

9. Der U e be r sc h wem m u n g s z u s t an d ist ersichtlicht aus dem Tage­
buch und war vom örtlichen Begleiter zu erfragen. 

A 11 gern ein e s. 

Sowohl draußen als drinnen spielen beide Partner sich zweckmäßig auf 

weitgehendste planmäßige Arbeitsteilung ein. 

Der Umfang der Außen- und Innenarbeit ist so aufeinander abzustimmen, 

daß ein Tagesergebnis der Geländearbeit auch drinnen restlos verarbeitet wird. 
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Erläuterungsschlüssel. 
(Erhebungen Eiderniederung Herbst/Winter 1936/37) 

Schlüssel 1 

(zur Bodenart und -zustandsstufe) 

1. B 0 den art (z. B. Mo, L, S). 
S Sand 

lS lehmiger Sand 
L Lehm (Marsch) 
T Ton 

Mo 
LIMo 
SIMo 
L Mo 
S Mo 

Moor 
Marsch auf Moor geschichtet 
Sand auf Moor geschichtet 
Marsch- und Moorboden gemischt 
Sand- und Moorboden gemischt. 

2. B 0 den z u s t an d s s tu f e (nach Grünlandrahmen der Reichsboden­
schäJ:)ung. Römische Zahlen hinter Buchstaben der Bodenart; z. B.: Mo I, 
L U, S IU). 

l. M i n e r alb öde n. 

Stufe I: Allmählicher Uebergang von humusreicher Krume zu dem mehr 
oder weniger humus- und kalkhaltigen Untergrund; keine oder 
wenig Rostflecke; keine oder geringe Anzeichen von Versäue­
rung. - Gute Krümelstruktur auch in größerer Tiefe. 

Stufe U: Scharfes AbseJ:)en der Krume gegen Untergrund; oft Auftreten 
einer Bleichzone; beginnende Rostfärbung; Anzeichen einer Ver­
dichtung und Versäuerung; roher und untätiger Untergrund. 

Stufe IU: Scharfe Grenze zwischen Krume und Untergrund mit mehr oder 
weniger stark ausgeprägter Bleichzone; mittlere bis starke Rost­
färbung; starke Entkalkung und Versäuerung; stark verdichteter 
Untergrund (strenge Marsch, Dwog, lettige Schichten). 

2. Moor bö den. 
Stufe I: Bestes, gut zerseJ:)tes, in der Krume vererdetes, nicht saures 

Moor mit günstigem Grundwasserstand. 

Stufe 11: In der Krume noch zerseJ:)tes Moor über roherem und schwach­
torfigem Untergrund bei weniger günstigen Grundwasserver­
hältnissen. 

Stufe 111: Rohes, torfiges, auch in der Krume wenig zerseJ:)tes, saures Moor; 
in der Regel nährstoffarm und mit ungünstigen Wasserver­
hältnissen. 
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Schlüssel 2 
(zur Wasserstufe; arabische Zahlen; z. B. Mo II 3, L III 4) 

Stufe 1: Besonders günstig; frische, gesunde Lagen mit gutem Süßgräserbe­
stand; Grundwasserstand dauernd günstig. 

Stufe 2: Mittlerer Grundwasserstand mit zeitweilig feuchter Lage; überwie­
gend guter Süßgräserbestand. 

Stufe 3: Feuchte Lagen, aber noch keine stauende Nässe; Süß- und Sauer­
gräser im gleichen Verhältnis. 

Stufe 4: Nasse Lagen mit hohem Grundwasserstand und stauender Nässe. 
Sauergräser überwiegen. 

Stufe 5: Ausgesprochen sumpfige Lagen mit stauender Nässe; überwiegend 
Sumpf- und Sauergräserbestand. 

Die Er t rag s wer t z a h I (z. B. Mo II = 35) ist eine Verhältniszahl. Sie 
bringt die Unterschiede in dem Reinertrag ver h ä I t n i s m ä ß i g zum 
Ausdruck, der bei gemeinüblicher und ordnungsmäßiger Bewirtschaftung 
erzielt werden kann. 

Schlüssel 3 
(zur Pflanzenzone: P*) 

PI: Bester Bestand von Süßgräsern und Kleearten. 
P 2: Gute Süßgräser und Kleearten überwiegen; Kräuter, Sauer- und Wasser­

gräser vereinzelt. 
P 3: Weniger gute Süßgräser und Kleearten; Kräuter, Sauer- und Wasser­

gräser in gleicher Menge wie Süßgräser und Klee. 
P 4: Kräuter, Sauer- und Wassergräser überwiegen; Klee und Süßgräser in 

der Minderheit. 
P 5: Ausgesprochener Bestand an Kräutern, Wasser-, Sumpf- und Sauergräsern. 

Schlüssel 4 
(zum Grabenzustand: Ga) 

Ga 1: In Ordnung, das heißt die Gräben sind offen und in genügender Tiefe 
geräumt. 

Ga 2: Die Gräben sind nicht tief genug oder halb dicht. 
Ga 3: Die Gräben sind nicht vorhanden oder vollständig dicht. 

Schlüssel 5 
(zum Grüppelzustand: Gü) 

Gü 1: In Ordnung, das heißt die Grüppeln sind in genügendem Umfange vor­
handen und offen. 

*) Die einzelne Pflanzenzone wird durch eine genaue pflanzensoziologische Kartierung 
unterbaut. 

3 
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Gü 2: Die Grüppeln sind zu schmal oder zu flach oder halb dicht. 

Gü 3: Die Grüppeln sind nicht vorhanden. 

Schlüssel 6 

(zum Ueberschwemmungszustand: ü) 

ü 1: Ohne Ueberschwemmung. 

ü 2: Ueberschwemmung nur im Winter, das heißt außerhalb der NU!:Jungszeit. 

ü 3: Ueherschwemmung auch im Sommer, das heißt auch während der 
N u!:Jungszei t. 

Schlüssel 7 

(zum Straßen- und Wegezustand) 

a) S t r a ß e n 

I A: Provinzialstraßen, etwa 5,5 m Mindestnu!:Jbreite mit gutem Unterbau; 
für Lastwagen zu jeder Jahreszeit unbedingt brauchbar. 

I B: Kreisstraßen, weniger fest, etwa 4 m Mindestnu!:Jbreite; für Last­
wagen nur bedingt brauchbar. 

b) Wege 

11 A: Unterhaltener, fester Fahrweg mit festem Unter- und Oberbau, für 
einzelne, leichtere Kraftwagen durchweg brauchbar, abgesehen von 
außergewöhnlichen Witterungsverhältnissen. 

11 B: Nur fester Oberbau, etwas schmäler als 11 A. Der Weg wird noch 
unterhalten und ist im Sommer für Kraftwagen benu!:Jbar. 

11 C: Der Weg wird nicht unterhalten; er ist löcherig, schmal und reicht 
nur für die notwendigen Wirtschaftsfuhren. 

Grundsätzliche Anregungen und Richtlinien für die 

Bodenbewirtschaftung im Niederungsgebiet der Eider (Frühjahr 1937). 

A. Allgemeine Beschreibung' der B 0 den art e n 
(s. Erläuterungsschlüssel Seite 32-34). 

B. Allgemeine Beschreibung der B 0 den z u s t a n d s s t u f e n 
(s. Erläuterungsschlüssel Seite 32-34). 

C. Allgemeine Beschreibung der Was s e r s t u f e n 
(s. Erläuterungsschlüssel Seite 32-34). 
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D. Besondere Beschreibung typischer B 0 den art e n bei ver s chi e d e -
n e n Z u s t a n d s s t u f e nun d Was s e r s t u f e n. 

Boden, 
art 

L I 2 

L I 3 

LII2 

LI13 

LII4 

LIII4 

S II 2 

Kennzeichnung 
(typisches Grabloch ; von oben her) 

25 cm humose, kräft1,e Marsch 
darunter ohne beson eren 
überg<\ng: humose, milde, 
krümelige Marsch. 
Gute Wasserverhältnisse 

25 cm humose, wenig rostfleckige, 
kräftige Marsch darunter ohne 
besonderen übergang 
rostfleckige, tonige, bindige 
Marsch. 
Feuchte Lage 

20 cm wenig rostfleckige, kräftige 
Marsch darunter rostfleckige, 
bindige Marsch. 
Gute Wasserverhältnisse 

15 cm humose, rostfleckige, 
kräftige bis schw;ere Marsch 
20 cm tonige, verdichtete 
schwere Marsch 
darunter tonige, 
Feuchte Lage 

schlickige Marsch. 

15 cm rostfleckige, kräftige bis 
schwere Marsch 
darunter sehr rostfleckige, 
schlickige, verdichtete Marsch. 
Nasse Lage 
bei stauender Nässe 

15 cm sehr rostfleckige Marsch 
darunter sehr rostfleckige, tonige, 
strenge Marsch (Dwog, Stört). 
Nasse Lage 
mit stauender Nässe 

15 cm humoser Sand 
20 cm mooriger Sand 
darunter frischer Sand. 
Gute Wasserverhältnisse 

Anregungen und Richtlinien 
Der Grundstücksbesitzer 

darf I muß I kann 

vom Wasser und 
Boden her jeder. - - zeit pflügen und 
gräsen 
(Weizenboden, 
betriebswirtschaft. 
lieh nach Wahl 
des Besitzers) 

mit Vorsicht vorläufig später pflügen 
bflügen, gräsen oder , 

is besserer mähen; 
Wasser. Innenent. 
zustand wässerung 
erreicht ist verbessern I 

- zweckmäßig -
pflügen 
und kalken 

vorläufig gräsen oder -
nicht mähen und 
bflügen, bis Innenent. 

esserer wässerung 
Wasser. ordnenl 
zustand 
erreicht ist 

nicht bis auf -
pflügen weiteres 

mähen, 
gräsen 
und 
entwässern 

niemals als entwässern am sichersten 
Acker und kalken nur gräsen 
nutzen (Mischkalk) 

Grüppelerde 
zusammen. 
fahren und 
mit Ätzkalk 
kom. 
postieren 

- - pflügen und 
gräsen; 
ausgesprochenes 
Ackerland 
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Boden, 
art 

S1I3 

SlII3 

Mol2 

Mol3 

Mo 14 

Moll 2 

Moll 3 

Moll 4 

Kennzeichnung 
(typisches Grabloch) 

15 cm humoser, wenig 
lehmiger Sand 
20 cm wenig lehmiger, 
wenig rostfleckiger Sand 
darunter Schwemmsand. 
Feuchte Lage 

20 cm humoser, wenig eisen. 
haltiger Sand 
10 cm sehr eisenhaltiger, 
erdiger Sand 
darunter frischer Sand. 
Feuchte Lage 

20 cm erdiges, gut zersetztes Moor 
15 cm sandiges, schlickiges Moor 
darunter unzersetztes Moor. 
Gute Wasserverhältnisse 

15 cm erdiges, marschiges, gut 
zersetztes Moor 
10 cm sandiges, schlickiges Moor 
darunter unzersetztes Moor. 
Feuchte Lage 

25 cm sandiges Moor 
15 cm gut zersetztes Moor 
darunter unzersetztes Moor. 
Nasse Lage mit stauender Nässe 

20 cm sandiges, zersetztes Moor 
20 cm wenig sandiges und 
wenig zersetztes Moor 
darunter unzersetztes Moor. 
Gute Wasserverhältnisse 

20 cm sandiges, zersetztes Moor 
15 cm wenig sandiges und 
wenig zersetztes Moor 
darunter unzersetztes Moor. 
Feuchte Lage 

15 cm sandiges, zersetztes Moor 
15 cm wenig zersetztes Moor 
darunter unzersetztes, torfiges 
Moor. 
Nasse Lage mit stauender Nässe 

Anregungen und Richtlinien 
Der Grundstücksbesitzer 

darf I muß I kann 

- mit pflügen und 
Vorsicht gräsen 
entwässern 
und 
kalken 

- pflügen mit 
Wechsel. 

-

weide; 
entwässern 
und 
kalken 

- grund. zeitweise (2-3 
sätzlich als Jahre) pflügen; 
Grünland (betriebs. 
nutzen wirtschaftlich nach 

Wahl des Be. 
sitzers zu nutzen) 

vorläufig entwässern nach genügender 
nicht und kalken Entwässerung 
pflügen (nach Unter. wie Mo I 2 nutzen 

suchung). 
Grundsätzl. 
Grünland 

nicht entwässern, mit fortschreiten. 
pflügen gräsen 

und mähen 
der Entwässerung 
wie bei Mo I 3 
und Mo I 2 
nutzen 

- grund. zeitweilig (2-3 
sätzlich als Jahre) pflügen; 
Grünland (betriebswirtschaft. 
nutzen lieh nach Wahl 

des Besitzers zu 
nutzen) 

vorläufig entwässern nach genügender 
nicht und kalken Entwässerung 
pflügen (nach Unter. wie Mo 11'2 

suchung). nutzen 
Grundsätzl. 
Grünland 

nicht entwässern, mit fort. 
pflügen gräsen schreitender 

und mähen Entwässerung 
wie bei Mo 11 2 
nutzen 



Boden, 
art 

MoIII 
2 

MoIII 
3 

MoIII 
4 

---
MoIII 

5 

L/Mo3 
1. Bei_ 
spiel 

L/Mo3 
2. Bei_ 
spiel 

L/Mo3 
3. Bei_ 
spiel 

L/Mo4 
1.-3. 
Bei_ 
spiel 

Kennzeichnung 
(typisches Grabloch) 

15 cm schwach zersetztes bis 
unzersetztes Moor 
darunter unzersetztes Moor. 
Gute Wasserverhältnisse 
(typisches Hochmoor) 

15 cm wenig zersetztes 
bis unzersetztes Moor. 
Feuchte Lage (Hochmoor) 

15 cm wenig zersetztes, torfiges Moor 
darunter unzersetztes, torfiges Moor. 
Nasse Lage bei 
stauender Nässe 

Sumpfiges, unzersetztes Moor 

20 cm humose, kräftige Marsch 
25 cm wenig rostfleckige, 
kräftige Marsch 
darunter unzersetztes Moor. 
Feuchte Lage 

15 cm humose, kräftige Marsch 
20 cm rostfleckige, tonige, 
schwere Marsch 
darunter schlickiges, 
unzersetztes Moor. 
Feuchte Lage 

15 cm rostfleckige, humose, 
kräftige Marsch 
10 cm sehr rostfleckige, bindige 
und strenge Marsch (Dwog) 
darunter unzersetztes Moor. 
Feuchte Lage 

Anregungen und Richtlinien 
Der Grundstücksbesitzer 

darf I muß I kann 

bei vor- bei vor_ -
handener handener 
guter Narbe schlechter 
möglichst Narbe 
nicht zeitweilig 
pflügen pflügen 

bei guter entwässern -
Narbe vor_ und kalken, 
läufig nicht nach Ent_ 
pflügen wässerung 
(später bei schlech_ 
möglichst ter Narbe 
auch nicht) zeitweilig 

pflügen 

nicht entwässern Versuche 
pflügen und kalken und spätere 

Sonderberatung 

Nach Regelung der Wasserverhält_ 
nisse vollständig neu kultivieren. 

mit Vorsicht vorläufig I später pflügen 
bflügen 1 gräsen oder 

is besserer mähen; 
Wasserzu- Innenent_ 
stand wässerung 
erreicht ist verbessern 

vorläufig gräsen oder -
nicht mähen und 
tflügen, bis Innenent_ 

esserer wässerung 
Wasser- verbessern 
zustand 
erreicht ist 

niemals entwässern am sichersten 
als Acker und kalken nur gräsen 
nutzen 1 (Mischkalk) ; 

Grüppel_ 
erde zu_ 
sammen_ 
fahren und 
mit Ätz_ 
kalk kom_ 
postieren. 

siehe wie bei LIMo 3 Beispiele 1-3; nur noch vor_ 
sichtiger, weil Wasserstufe 4 mit nasser Lage und 
stauender Nässe. 
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Boden. 
art 

LjMo4 
4. Bei. 
spiel 

SjMo3 

LMo2 

LMo3 

LSII2 

Kennzeichnung 
(typisches Grabloch) 

20 cm sehr rostfleckige milde Marsch 
15 cm rostfleckige, 
wenig schlickige Marsch 
darunter schlickiges Moor. 
Nasse Lage, stauende Nässe 

30 cm humoser, mooriger 
(schwarzerdiger) Sand 
darunter unzersetztes Moor. 
Feuchte Lage 

20 cm wenig zersetztes 
schlickiges Moor 
darunter schlickiges Moor. 
Gute Wasserverhältnisse 

15 cm wenig schlickiges und 
wenig zersetztes Moor 
30 cm schlickiges unzersetztes 
Moor 
darunter mooriger Schlick. 
Feuchte Lage 

20 cm marsehiger Sand 
15 cm tonige, strenge Marsch 
darunter grauer Sand 
Gute Wasserverhältnisse 

Anregungen und Richtlinien 
Der Grundstücksbesitzer : 

darf I muß I kann 

vorläufig nach später als Acker 
nicht gründlicher nutzen 
pflügen Ent. 

wässerung 
pflügen 
und kalken 

- entwässern pflügen, aber bei 
und kalken günstiger Lage 

zweckmäßig 
gräsen 

- schnellstens pflügen oder 
pflügen gräsen (betriebs. 

wirtschaftlich nach 
Wahl des Besitzers) 

- besser später nach 
entwässern, geordneter 
dann Innenentwässerung 
schnellstens vorwiegend 
pflügen als Grünland 

nutzen 

nicht tiefer GrÜppel. als Acker. und 
als bis zur erde mit Grünland nutzen 
tonigen, Ätzkak (betriebswirtschaft. 
strengen kom. lieh nach Wahl 
Marsch postieren des Besitzers) 
pflügen 

Anmerkung: 
1. Die K e n n z eie h nun g der Grablöcher mit den einzelnen Bodenschichten 

erfolgt in vorstehender Zusammenstellung immer von oben nach unten. 
2. D uwocklän dereie n (Sumpfschachtelhalm - Equisetum palustre): Nach gründ. 

licher Entwässerung scharf gräsen und planmäßig walzen; Grabenerde kompostieren. 
3. Re t h I ä nd e r eie n : Weiteren Wasserstand abwarten. 
4. Ödland: 

a) Nie der u n g s moor: Folgeeinrichtungen der Entwässerung abwarten; 
im Einzelfalle örtliche Beratung. 

b) Hoc h m 0 0 r: Planung abwarten; im Einzelfalle örtliche Beratung. 





Buchungsvermerk: 

Es sind an Vorschüssen ausgezahlt: 

1. RM am ............................ . Beleg.Nr ..... . 

2. RM am ........ . Beleg.Nr. ............... ........ . 

3. RM .. _--_ ........... am .. Beleg.Nr. 

4. RM am Beleg.Nr .. . 

5; RM am ...... . Beleg.Nr ... . 

RM ................................. zusammen 







Auftragsgebiet Nr. Entwurf Nr ... 

Folgemapnahmen im Eidergebiet. Moorboden. 
Nutzungsziel III: Bleibendes Grünland mit Umbruch und Heuansaat. 

Gemarkung: 
Parzelle: ... .... �K�a�r�t�e�n�~�B�l�a�t�t�:� .. .. Art. d. Mutterrolle: ............. Größe: ...... ha .... a .... qm 
Eigentümer: 
Dauerpächter: . 

A. Bauliche Maßnahmen: Kosten in RM 

Vorgesehen für ... ha ....... a ...... qm 
1. m' an den Vorflutern abgesetzten Bodenaushub entfernen 

(siehe Anmerkung) je mß 0.30 RM 

% Beihilfe "/0 Eigen, 
,· ... Leiste. , Gesamt 

2. . ....... Ifdm. Grenzgräben auszubauen (bei 2,10 m Breite und 1,00 m 
. . Tiefe) je Ifdm. 0.30 RM 

3. .. . ..... Ifdm. Grüppel herzustellen für ....... ha ....... a ....... qm 
. bei 700 Ifdm. auf 1 ha 28.00 RM 

Zusammen 

eventuell zuzüglich Eigenleistung von 2: _____ RM 
Auszuzahlen für A. Bauliche Maßnahmen: RM 

Anmerkung zu A. 1 'Es werden nur die cbm bezahlt, die über 0,5 chm auf den lfdm. Vorfluter gelagert sitid. 'Un!er 0,5 
cbm je Ifdm. gilt als gewöhnliche Räumung und muß vom Anlieger kostenlos geräumt werden.· 

B. Landwirtschaftliche Folgemaßnahmen : Nachstehende Maßnahmen sind erforderlich: 
Kosten in RM 

Vorgesehen für· ...... ha ..... a. .. qm 

1. Umbruch und Bestellungsarbeiterr . . 

2. Kalkmergel, je ha 40 dz. . . l 
3. Rhenania,PllOsphat, je ha 8 dz.. k) 

(sIehe Anmet ung 
+. Kali, 40%, je ha 5 dz J 
5. Saatmischung 

6. 

7. Bauleitungskosten, 3% von 1-6 

Von der Beihilfensumme sind die 
Gesamtbauleitungskosten einzubehalten. 

Zusammen 

für! ha 

62.-

52.-

68.-

41.50 

50.00 

8.20 

281.70 

G O/ B h If "/0 Eigen, esamt .. . 0 ei i e LeiStg; 

�I�-�-�-�~�-�-�-�I�-�-�'�-�-�:�-�-�- ---­

f---.---- ------e--------

1---'-------f-----.--

1-----------1----­

r------I-----+-

Beihilfensumme _____ RM 

abzüglich Bauleitungskosten __ . ___ RM 

Auszuzahlen für B. Landwirtschaftliche Folgemaßnahmen RM 

Anmerkung zu B. 2-5 
Kunstdüngergaben (2-4) in zwei Hälften im 1. u. 3. Jahr nach Umbruch. Saatmischung 
(5) nach Angaben der Landbauaußenstelle Heide. 1 dz Rhenania,Phosphat kann durch 
1,5 dz Thomasmehl ersetzt werden. . 

Rendsburg, .............. , ........ __ 19 .. _ .. 
Eiderverband Rendsburg. Örtl. Vertrauensmann. 

Heide,. ..19 ... 
Landbauaußenstelle Heide. 

i. v.: .. i. V.: 

Verpflichtungserklärung des Eigentümers oder Dauerpächters : 
Ich verpflichte mich, die obigen Maßnahmen auf eigene Rechnung nach den Weisungen der Landbauaußenstelle in 

Heide durchzuführen gegen Erstattung der Beihilfen, die sich nach den angeführten. Einheitssätzen nach Maßgabe der 
tatsächlich geleisteten Arbeiten errechnen. 

Ich verpflichte mich, die Arbeiten bis zum 

durchzuführen. 

zu beginnen und bis zum 

. .... 1 den .... . ................................. li .. 

Unterschrift des Eigentümers / Dauerpächters. 



Buchungsvermerk: 

Es sind an Vorschüssen ausgezahlt: 

1. RM 
2. RM am .... 

3. RM am .. 

4. RM am. 

5; RM am 

RM .......................... zusammen 

�B�e�l�e�g�~�N�r�.� 

�B�e�l�e�g�~�N�r� .. 

�B�e�l�e�g�~�N�r� .. . 

�B�e�l�e�g�~�N�r� .. . 

�B�e�l�e�g�~�N�r� .. 
















































































































































































